
Bezug nehmend auf die mündliche Anfrage von Herrn Rahlf zu TOP 5.4 (Sitzung am 
26.01.2006) berichtet Herr Schulz, dass der Fachdienst Bauaufsicht städtische Dienststellen und 
städtische Unternehmen schriftlich auf die Verpflichtung als Eigentümer auf die Überprüfung der 
Sicherheit der Tragfähigkeit von Holzdachkonstruktionen aufmerksam gemacht hat. 
 
Die Stadtwerke Neumünster haben für das Bad am Stadtwald die Rückmeldung gegeben, dass 
keine Auffälligkeiten vorliegen. Der Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft/Hochbau hat für 
sieben Dachkonstruktionen an Hallen von Schulen einen diesbezüglichen Auftrag an ein 
Ingenieurbüro erteilt. Auffälligkeiten wurden nicht festgestellt. 


